
Anträge zur Änderung 
der Satzung



A N T R A G   1 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium des Niedersächsischer Basketballverband e.V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 3 Mitgliedscha8 der Satzung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(2) Die MitgliedschaF ist miGels schriFlichen Aufnahmeantrag beim NBV zu beantragen. Der Vor-
stand entscheidet im Benehmen mit der örtlich zuständigen Region über den Aufnahmeantrag. Wird 
eine Aufnahme abgelehnt, entscheidet das Präsidium endgülNg. 

Neue Fassung: 

(2) Die MitgliedschaF ist miGels Aufnahmeantrag in TexQorm beim NBV zu beantragen. Der Vorstand 
entscheidet im Benehmen mit der zuständigen Region über den Aufnahmeantrag. Wird eine Auf-
nahme abgelehnt, entscheidet das Präsidium endgülNg. 

Begründung: 

Die Änderung der Formulierung von „SchriFform" zu „TexQorm“ basiert auf den § 126 ff. Die Auf-
nahmeantrag ist seit 2023 ein beschreibbares, digitales PDF-Dokument. Die Zulieferung von benöNg-
ten Dokumenten finden in digitaler Form staG. Daher ist „SchriFform“ nicht mehr zutreffend. 

Die Streichung des Wortes „örtlich“ ist rein redakNonell, da die Regionen bereits eine örtlich-räumli-
che Zuordnung sind.
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A N T R A G   2 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e.V. 

Der Verbandstag möge beschließen  

§ 7 Verbandstag, Abs. (2) der Satzung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(2) Der ordentliche Verbandstag findet jährlich, möglichst zur MiGe des Kalenderjahres, regelmäßig 
als Präsenzveranstaltung staG. Der Vorstand kann beschließen, dass die Mitgliederversammlung als 
virtuelle Veranstaltung oder als KombinaNon von virtueller und Präsenzveranstaltung stabindet. 
Darüber hinaus können Beschlüsse außerhalb des Verbandstages in TexQorm gefasst werden. Dazu 
erhalten die Mitglieder vom Vorstand Beschlussvorlagen, die innerhalb der gesetzten Frist von min-
destens vier Wochen an den Verband zurückgesandt werden müssen. Die zur Annahme des Be-
schlusses erforderlichen Mehrheiten entsprechen jeweils den in der Satzung genannten. Diese Ver-
fahren setzt eine Mindestbeteiligung von 50% der Mitglieder voraus. 

Neue Fassung: 

(2) Der ordentliche Verbandstag findet mindestens alle zwei Jahre, möglichst zur MiGe eines Kalen-
derjahres, regelmäßig als Präsenzveranstaltung staG. Der Vorstand kann beschließen, dass die Mit-
gliederversammlung als virtuelle Veranstaltung oder als KombinaNon von virtueller und Präsenzver-
anstaltung stabindet. Darüber hinaus können Beschlüsse außerhalb des Verbandstages in TexQorm 
gefasst werden. Dazu erhalten die Mitglieder vom Vorstand Beschlussvorlagen, die innerhalb der ge-
setzten Frist von mindestens vier Wochen an den Verband zurückgesandt werden müssen. Die zur 
Annahme des Beschlusses erforderlichen Mehrheiten entsprechen jeweils den in der Satzung ge-
nannten. Diese Verfahren setzt eine Mindestbeteiligung von 50% der Mitglieder voraus. 

Begründung: 

Die Änderung des § 7 Abs. (2) soll die Einberufung der Mitgliederversammlung (MV) in einem Ab-
stand von zwei Jahren ermöglichen. Die Änderung ist so formuliert, dass eine MV weiterhin auch 
jährlich durchführbar wäre. Damit soll der Terminkalender für alle entzerrt werden und den Einsatz 
personeller und monetärer Ressourcen reduzieren, die für die Durchführung der MV notwendig sind. 

Die Durchführung eines außerordentlichen Verbandstages, Absatz § 7 Abs. (3), bleibt von der Ände-
rung unberührt.
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A N T R A G   3 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium des Niedersächsischer Basketballverband e.V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 8 Zuständigkeit des Verbandstages der Satzung wie folgt zu ändern und den folgenden Abs. (3) 
neu einzufügen: 

(3) AntragsberechNgt zum Verbandstag des NBV sind die Mitglieder, das Präsidium, der Vorstand, die 
Gliederungen und die NBV-Jugend. 

Der bisherige Abs. (3) wird zum neuen Abs. (4). 

Begründung: 

Hiermit soll klargestellt werden, welche Organe des NBV berechNgt sind Anträge an den Verbandstag 
zu stellen. Das ist bisher auf die Mitgliedsvereine und den Vorstand beschränkt gewesen. Bisher war 
dies lediglich in der GeschäFsordnung geregelt.



A N T R A G   4 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 11 SImmrecht und Wählbarkeit der Satzung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(1) Das SNmmrecht beim Verbandstag übt ein voll geschäFsfähiger Vertreter des Mitgliedsvereins 
aus. 

Neue Fassung: 

(1) Das SNmmrecht beim Verbandstag übt ein gesetzlicher Vertreter (§ 26 BGB) des Mitgliedsvereins, 
oder eine, vom gesetzlichen Vertreter bevollmächNgte, voll geschäFsfähige Person aus. 

Begründung: 

Hier handelt es sich um eine redakNonelle Schärfung. Der § 11 Abs. 1 führte immer wieder zu Nach-
fragen und erforderte Erläuterungen.
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A N T R A G   5 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 11 Wählbarkeit und SImmrecht der Satzung um den folgenden Absatz zu ergänzen: 

(5) Wählbar für den Vorstand und das Präsidium sind nur voll geschäFsfähige Personen. Auch nicht 
auf dem Verbandstag persönlich anwesende Personen können gewählt werden, wenn diese jeweils 
vor der Wahl ihre BereitschaF zur Wahl mündlich zu Protokoll des Verbandstages oder in TexQorm 
mitgeteilt haben und nach erfolgter Wahl die Wahl binnen 2 Wochen zu Protokoll des Verbandstages 
oder in TexQorm bestäNgen. 

Begründung: 

Der Absatz bestäNgt eine in der Vergangenheit auch bereits auf dem Verbandstag gelebte und im Eh-
renamt und Vereinsrecht nicht unübliche Praxis. SNmmberechNgt im Präsidium sollten nur voll ge-
schäFsfähige Personen sein (siehe ProblemaNk nach dem letzten Verbandstag, als kein Vorstand exis-
Nerte und das Präsidium quasi den BGB-Vorstand vorübergehend ersetzte). Die Formulierung "zu 
Protokoll des Verbandstages" soll die Möglichkeit schaffen, dass ein zur Wahl stehender Kandidat 
während des laufenden Verbandstages online oder telefonisch BereitschaF und Wahlannahme signa-
lisiert. 
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A N T R A G   6 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 12 Präsidium der Satzung um den folgenden Absatz zu ergänzen: 

(6) Sollte die Teilnahme der Vertretung gemäß Abs. 2, Ziffern b. und d. nicht möglich sein, haben die 
jeweils vorsitzenden Personen das Recht ihre Stellvertretung zur Präsidiumssitzung zu entsenden. Die 
Stellvertretenden bleiben ohne SNmme. 

Begründung: 

Die Möglichkeit der Vertretung eines Vorsitz von Region oder NBV-Jugend wurde bisher nicht gere-
gelt. Der zusätzliche Abs. 6 soll dies zukünFig regeln, sodass die Regionen als auch die NBV-Jugend 
regelmäßig und verlässlich in Präsidiumssitzungen vertreten sind, sollten die Vorsitzenden verhindert 
seien. Die Vertretungen bleiben ohne SNmme, weil die Zusammensetzung des Präsidiums durch Abs. 
2 genau beschrieben ist und die SNmme nicht übertragbar ist. 

Zudem kann durch die fehlende SNmme der Vertretung auch eine noch nicht geschäFsfähige Person, 
die dem Regionsvorstandes angehört, als Vertretung zu einer Präsidiumssitzung.

7



A N T R A G   7 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 13 Vorstand, Abs. (3) der Satzung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(3) Dem Vorstand gehört der GeschäFsführer mit beratender SNmme an. Weitere hauptamtliche 
Mitarbeiter des NBV oder der Gliederungen dürfen dem Vorstand nicht angehören. Personalunion 
mit anderen nach dieser Satzung vorgesehenen Ämtern und FunkNonen ist ausgeschlossen. 

Neue Fassung: 

(3) Neben dem GeschäFsführer dürfen keine weiteren hauptamtlichen Mitarbeiter des NBV dem 
Vorstand angehören. Personalunion mit anderen nach §§ 16 und 20 dieser Satzung vorgesehenen 
Ämtern ist ausgeschlossen. 

Begründung: 

Absatz (1) des § 13 Vorstand beschreibt bereits ausführlich die Zusammensetzung des Vorstands. Der 
erste Satz von Abs. (3) wiederholt die Zugehörigkeit der GeschäFsführung zum Vorstand. Die Strei-
chung soll der GeschäFsführung zudem bewusst eine SNmme im Vorstand geben. 

Die Streichung „oder der Gliederungen“ ist redakNonelle Änderung, weil es eine Doppelung ist. Die 
unselbständigen Regionen können keine Anstellungen vornehmen. Arbeitgeber kann nur der NBV 
sein. 

Die weiteren Änderungen schärfen die Regelung zur Vermeidung von Doppelämtern und konkreN-
siert des bisherig sehr weit fassende Version.
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A N T R A G   8 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 13 Vorstand Abs. (8) der Satzung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(8) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung mindestens die HälFe 
seiner Mitglieder anwesend ist. Er trio seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen gülNgen SNmmen. Bei SNmmengleichheit entscheidet die SNmme des Präsidenten. (…) 

Neue Fassung: 

(8) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung mindestens die HälFe 
seiner amNerenden Mitglieder anwesend ist. Er trio seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen gülNgen SNmmen. (…) 

Begründung: 

Die Ergänzung „amNerend“ schärF die Handlungsfähigkeit des Vorstands bei AbsNmmungen, sollten 
Vorstandsmitglieder aus dem Vorstand ausscheiden. Diese Formulierung findet sich bereits in Abs. 8 
an späterer Stelle wieder und wäre eine Vervollständigung an dieser Stelle. 

Die Streichung des letzten Satzes von Abs. 8 beruht zum einen auf den posiNven Beschluss von An-
trag 4. Wenn der Vorstand aus 5 sNmmberechNgten Personen besteht, ist eine einfach Mehrheit ge-
geben. Zu dem soll damit auch das „Teamverständnis“ des Vorstands gestärkt werden. Alles andere 
regelt der vorangehende Satz. Bei SNmmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
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A N T R A G   9 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 12 Präsidium Abs. (1) der Satzung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(2) Das Präsidium besteht aus: 

 a. Den vier Vorstandsmitgliedern 

 b. Den Vorsitzenden der Regionen 

 c. Den vier Beisitzern 

 d. Dem GeschäFsführer (koopNert und beratend) 

Neue Fassung: 

(2) Das Präsidium besteht aus: 

 a. Den Vorstandsmitgliedern 

 b. Den Vorsitzenden der Regionen 

 c. Den vier Beisitzern 

 d. Dem Vorsitz der NBV-Jugend 

Begründung: 

Die Änderungen von (a.) ist eine Vereinfachung, da an dieser Stelle die Anzahl der Vorstandsmitglie-
der nicht notwendig ist. Die Zusammensetzung des Vorstands ist in § 13, Abs. 1 ausführlich beschrie-
ben. Sollte es dort einmal zu Änderungen kommen, bleibt § 12 von einer erneuten Änderung unbe-
rührt. 

Die Streichung von dem bisherigen Ordnungspunkt (d.) ergibt sich aus § 13 Abs. 1, der die Zusam-
mensetzung vom Vorstand regelt. Voraussetzung ist die Annahme von Antrags 3. 

Die NBV-Jugend und deren Jugendordnung sieht einen ständigen Platz im Präsidium mit SNmme vor. 
Der § 12, Abs. 2 blieb diese Anpassung bisher schuldig und soll mit diesem Antrag nachgeholt wer-
den.
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A N T R A G   10 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 15 Regionstag Abs. (5) der Satzung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(5) Der Regionstag findet jährlich staG. Die Termine für die Regionstage werden von den Regionsvor-
ständen in AbsNmmung mit dem NBV-Präsidium festgelegt. 

Neue Fassung: 

(5) Der Regionstag findet mindestens alle zwei Jahre staG. Die Termine für die Regionstage werden 
von den Regionsvorständen in AbsNmmung mit dem NBV-Präsidium festgelegt. 

Begründung: 

Diese Änderung bezieht sich folgerichNg auf Antrag 2. Die Möglichkeit der jährlichen Durchführung 
eines Regionstages ist weiterhin gegeben.

11



A N T R A G   11 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 15 Regionstag Abs. (5) der Satzung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(6) Einladung, Antragstellung, Beschlussfassung und Wahlen richten sich nach den VorschriFen des 
NBV-Verbandstages. 

Neue Fassung: 

(6) Einladung, Antragstellung, Beschlussfassung und Wahlen richten sich nach den VorschriFen des 
NBV-Verbandstages. Wählbar zum Regionsvorsitzenden sind nur voll geschäFsfähige Personen. 

Begründung: 

Der regelmäßige Vertreter des Regionstages im Präsidium des NBV sollte eigenverantwortlich und 
wirksam seine SNmme ausüben können. Um die Beteiligung von Jugendlichen in Ehrenämtern zu 
ermöglichen, sollte für die übrigen PosiNonen im Regionsvorstand die Möglichkeit bestehen, dass sie 
auch von nicht voll geschäFsfähigen Personen bekleidet werden können. Über deren Eignung für die 
PosiNon entscheidet dann der Regionstag.
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A N T R A G   12 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 16 Regionsvorstand, Abs. (1) und (2) der Satzung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(1) Der Regionsvorstand setzt sich zusammen aus: 

 a. dem Vorsitzenden, 

 b. dem Kassenwart, 

 c. dem Sportwart, 

(2) Der Regionsvorstand wird vom Regionstag für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt bis zur 
Neuwahl im Amt. 

Neue Fassung: 

(1) Der Regionsvorstand setzt sich zusammen aus: 

a. dem Regionsvorsitzenden, 

b. zwei weiteren Regionsvorstandsmitgliedern, 

(2) Der Regionsvorstand wird vom Regionstag für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt bis zur 
Neuwahl im Amt. Für die Erfüllung seiner Aufgaben kann der Regionsvorstand weitere Personen be-
rufen. 

Begründung: 

Auf der Klausurtagung des Präsidiums, im April 2022, wurde die Zusammensetzung des Regionsvor-
standes überarbeitet. Der Regionsvorstand soll nun aus drei gewählten Personen bestehen, einem 
Vorsitzenden und zwei weiteren Vorstandsmitgliedern. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der 
Regionsvorstand ein erweitertes Team engagierter Personen zusammenstellen und die Aufgaben eh-
renamtsfreundlich verteilen. Dabei ist immer die Aufgabe der SportwarNn, des Sportwarts zu berück-
sichNgen. 

Die Klausurtagung ergab auch, dass die PosiNon der Kassenwart:innen enQällt. 2023 wurde eine ent-
sprechende Änderung der Finanzordnung verabschiedet, die nun einen Haushaltsausschuss vorsieht. 
Dieser hat am 8. August 2024 das erste Mal getagt.
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Antrag zur Änderung 
des Mitgliedsbeitrags



A N T R A G   13 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge (Verbandsabgabe) wie folgt beschließen: 

1. Die Verbandsabgabe wird zum 01.01.2025 um 10 % angehoben. 

2. Die Verbandsabgabe wird zum 01.01.2026 nochmals um 10 % auf der Basis von 2024 angehoben. 

3. Das Präsidium wird ermächNgt die zweite Erhöhung zum 01.01.2026 zu reduzieren oder ganz 
auszusetzen, sofern die dann vorliegende Finanzlage dies zulässt. 

Begründung: 

Das Jahr 2023 konnte mit einem leicht posiNven Ergebnis abgeschlossen werden. Der vom 
Präsidium für 2024 beschlossenen vorläufige WirtschaFsplan schließt mit einem ausgegli-
chenen Ergebnis ab. Unter BerücksichNgung der noch vorhandenen Rücklagen erscheint die-
ses Vorgehen verantwortbar. 
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Anzahl der Teil-
nehmerausweise

Aktueller 
Sockelbetrag

Sockelbetrag ab 
01.01.2025

Sockelbetrag ab 
01.01.2026

0 100,00 € 110,00 € 120,00 €

1-15 200,00 € 220,00 € 240,00 €

16-30 260,00 € 286,00 € 312,00 €

31-45 340,00 € 374,00 € 408,00 €

46-60 370,00 € 407,00 € 444,00 €

61-80 400,00 € 440,00 € 480,00 €

81-100 430,00 € 473,00 € 516,00 €

101-120 460,00 € 506,00 € 552,00 €

121-150 490,00 € 539,00 € 588,00 €

Ab 151 520,00 € 572,00 € 624,00 €

Teilnehmer- 
ausweise

Aktueller Beitrag 
pro Kopf

Beitrag ab 
01.01.2025

Beitrag ab 
01.01.2026

Senioren 20,00 € 22,00 € 24,00 €

Junioren 9,00 € 9,90 € 10,80 €



Ab 2025 ist durch Tarifsteigerungen und InflaNon mit weiteren Ausgabesteigerungen zu rech-
nen. Um weiterhin zumindest ausgeglichene WirtschaFspläne vorlegen zu können, ist daher 
eine Erhöhung der Einnahmeseite unumgänglich, wenn es nicht zu Leistungseinschränkungen 
durch den Verband kommen soll. 

Eine Erhöhung der Verbandsabgabe um 10 % führt auf der Einnahmeseite insgesamt zu einer 
Verbesserung um 3 – 3,5 %, da die Verbandsabgabe lediglich knapp 35 % der Einnahmen des 
Verbandes ausmacht. 

Da die übrigen wesentlichen EinnahmeposiNonen, Zuschüsse, Meldegelder, Strafen und Teil-
nehmerbeiträge nur bedingt planbar bzw. beeinflussbar sind, erscheint eine Erhöhung der 
Verbandsabgabe aus Sicht des Vorstands erforderlich, um einen festen Einnahmesockel für 
die zukünFige Planung abzusichern. 

Die vorgeschlagene Erhöhung unterstellt einen gleichbleibenden Leistungsumfang des NBV in 
den verschiedenen Ressorts. Soll eine Erweiterung des Leistungsumfangs angestrebt werden, 
muss deren Finanzierbarkeit kriNsch hinterfragt werden. 

Die weitere Gewinnung von Partnern und Sponsoren sowie die konsequente Einwerbung von 
Fördergeldern ist weiterhin Voraussetzung für eine stabile wirtschaFliche Entwicklung des 
NBV. 

Sollte die Erhöhung der Verbandsabgabe für die nächsten zwei Jahre nicht ausreichen, um 
alle Kostensteigerungen aufzufangen, bleibt bis zum nächsten Verbandstag noch die Mög-
lichkeit über die Anpassung von Meldegeldern und Teilnehmerbeiträgen die Einnahmesitua-
Non zu verbessern. 

Sollte sich wiederum herausstellen, dass die wirtschaFliche Lage des NBV es zulässt, die 
zweite Stufe der Erhöhung der Verbandsabgabe zum 01.01.2026 zu reduzieren oder ganz 
auszusetzen, soll das Präsidium dazu in die Lage gebracht werden. 

Mit der Anhebung in zwei SchriGen soll ein Ausgleich zwischen den Interessen des Verbandes 
und der Belastung der Vereine geschaffen werden, da der nächste ordentliche Verbandstag 
erst wieder im Jahr 2026 vorgesehen ist und bis dahin für Vereine und Verband Planungssi-
cherheit geschaffen werden soll. 
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Antrag zur Neufassung 
der Geschä8sordnung



Alte Fassung 
Geschä8sordnung des Niedersächsischen Bas-
ketballverbandes. 

Die nachfolgende Fassung der NBV-GeschäFs-
ordnung wurde vom NBV-Verbandstag am 
11.09.2021 in Rethmar beschlossen. 

Sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, be-
ziehen sich alle in dieser GeschäFsordnung ent-
haltenen Personenbezeichnungen sowohl auf 
weibliche als auch auf männliche Personen, auch 
wenn sie aus Vereinfachungsgründen nur in der 
männlichen Form gehalten sind. Es sei aber hier 
nachdrücklich betont, dass in allen FunkNonen 
innerhalb des NBV Frauen und Mädchen aus-
drücklich erwünscht sind. 

I. Allgemeines 

§ 1 Aufgabe 

Die GeschäFsordnung (NBV-GO) regelt die Orga-
nisaNon, Arbeit und Verwaltung des NBV sowie 
seiner Organe und Gremien in Verbindung mit 
den betreffenden BesNmmungen der Satzung 
und der sonsNgen Ordnungen. 

II. Verbandstag 

§ 2 Leitung 

Der Verbandstag wird vom Präsidenten geleitet. 
Auf seinen Antrag kann der Verbandstag eine 
andere Person zur Versammlungsleitung be-
sNmmen. 

§ 3 SImmberechIgung 

(1) Die SNmmberechNgung regelt § 11 der Sat-
zung 

Neue Fassung 
Geschä8sordnung des Niedersächsischen Bas-
ketballverbandes.  

Die nachfolgende Fassung der NBV-GeschäFs-
ordnung wurde vom NBV-Verbandstag am 
11.09.2021 in Rethmar beschlossen. 

Sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, be-
ziehen sich alle in dieser GeschäFsordnung ent-
haltenen Personenbezeichnungen sowohl auf 
weibliche als auch auf männliche Personen, auch 
wenn sie aus Vereinfachungsgründen nur in der 
männlichen Form gehalten sind. Es sei aber hier 
nachdrücklich betont, dass in allen FunkNonen 
innerhalb des NBV Frauen und Mädchen aus-
drücklich erwünscht sind. 

I. Allgemeines 

§ 1 Aufgabe 

Die GeschäFsordnung (NBV-GO) regelt die Orga-
nisaNon, Arbeit und Verwaltung des NBV sowie 
seiner Organe und Gremien in Verbindung mit 
den betreffenden BesNmmungen der Satzung 
und der sonsNgen Ordnungen. 

II. Verbandstag 

§ 2 Leitung 

Der Verbandstag wird von einem Vorstandsmit-
glied (BGB § 26) geleitet. Auf Antrag des Vor-
standes kann der Verbandstag eine andere Per-
son zur Versammlungsleitung besNmmen. 

§ 3 SImmberechIgung 

1) Die SNmmberechNgung regelt § 11 der Sat-
zung 

Synopse zur Neufassung der Geschä8sordnung

ERLÄUTERUNG: Die Änderungen beruhen auf vorangegangene Änderungen in der Satzung.  
Zudem wird die Möglichkeit geschaffen, dass ein Verbandstag auch von einem Vizepräsident geleitet 
werden kann.



(2) Alle Vereinsvertreter sowie sonsNge Teilneh-
mer haben sich in eine Anwesenheitsliste einzu-
tragen. Diese ist in das Tagungsprotokoll aufzu-
nehmen. 

§ 4 Tagesordnung 

(1) Die Tagesordnung eines Verbandstages um-
fasst folgende Punkte: 

a. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberu-
fung, der SNmmberechNgung und der SNmmen-
zahl, 

b. Feststellung der Genehmigung des Protokolls 
des vorgegangenen Verbandstages, 

c. die nach der Satzung dem Verbandstag oblie-
gen Aufgaben mit der Maßgabe, dass erforderli-
chenfalls entsprechende Anträge vorliegen, 

d. Wahl des Tagungsortes für den nächsten Ver-
bandstag, 

e. Verschiedenes. 

(2) Die Tagesordnung wird in dieser oder seiner 
vom Verbandstag beschlossenen Reihenfolge be-
raten. 

(3) In dringlichen Fällen kann die Tagesordnung 
erweitert werden, wenn der Verbandstag dies 
mit Mehrheit von zwei DriGeln der SNmmbe-
rechNgten beschließt. 

§ 5 Redeordnung 

(1) Zu jedem Tagesordnungspunkt ist zunächst 
dem BerichterstaGer oder Antragsteller und 
hierauf den Tagungsteilnehmern in der Reihen-
folge der Wortmeldungen das Wort zu erteilen. 

(2) Alle Vereinsvertreter sowie sonsNge Teilneh-
mer haben sich in eine Anwesenheitsliste einzu-
tragen. Diese ist in das Tagungsprotokoll aufzu-
nehmen. 

§ 4 Tagesordnung 

(1) Die Tagesordnung eines Verbandstages um-
fasst folgende Punkte: 

a. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberu-
fung, der SNmmberechNgung und der SNmmen-
zahl, 

b. Feststellung der Genehmigung des Protokolls 
des vorgegangenen Verbandstages, 

c. die nach der Satzung dem Verbandstag oblie-
gen Aufgaben mit der Maßgabe, dass erforderli-
chenfalls entsprechende Anträge vorliegen, 

d. Wahl des Tagungsortes für den nächsten Ver-
bandstag, 

e. Verschiedenes. 

(2) Die Tagesordnung wird in dieser oder seiner 
vom Verbandstag beschlossenen Reihenfolge be-
raten. 

(3) In dringlichen Fällen kann die Tagesordnung 
erweitert werden, wenn der Verbandstag dies 
mit Mehrheit von zwei DriGeln der SNmmbe-
rechNgten beschließt. 

§ 5 Berichtersta^ung 

Jedes Vorstandsmitglied sowie die vom Vorstand 
eingesetzten Ressortleiter haben für den Ver-
bandstag einen TäNgkeitsbericht in TexQorm zu 
erstellen. Die Berichte sind den Vereinen recht-
zeiNg vor dem Verbandstag zuzusenden und in 
den amtlichen MiGeilungen des NBV zu veröf-
fentlichen. 

§ 6 Redeordnung 

(1) Zu jedem Tagesordnungspunkt ist zunächst 
dem BerichterstaGer oder Antragsteller und 
hierauf den Tagungsteilnehmern in der Reihen-
folge der Wortmeldungen das Wort zu erteilen. 
Die Versammlungsleitung darf jederzeit das Wort 

ERLÄUTERUNG: Der neue § 5 war dieser 
GO vorher der § 12 Vorstand/ Präsidium. 
Inhaltlich bezieht er sich aber auf den 
Verbandstag. Deshalb wird er hier einge-
setzt. Die Nachfolgenden §§ sind entspre-
chend neu nummeriert.



Der Präsident darf jederzeit das Wort ergreifen 
oder durch einen Vizepräsidenten oder einen 
anderen FunkNonsträger Stellung nehmen las-
sen. 

(2) BerichterstaGer oder Antragsteller haben das 
Recht auf ein Schlusswort vor der AbsNmmung 
oder dem Abschluss des Tagesordnungspunktes. 

§ 6 Worterteilung zur Geschä8sordnung 

(1) Anträge zur GeschäFsordnung sind Anträge 

a. auf Schluss der DebaGe 

b. auf soforNge AbsNmmung 

c. auf Nichtbefassung 

d. auf Vertagung oder 

e. auf Begrenzung der Redezeit 

Sie stehen nur Vereinsvertretern zu, die noch zur 
Sache gesprochen haben. 

(2)Zur GeschäFsordnung muss das Wort sofort 
ohne Rücksichtnahme auf die Rednerliste erteilt 
werden. 

(3) Über Anträge zur GeschäFsordnung ist sofort 
abzusNmmen, nachdem je einem Redner Gele-
genheit gegeben worden ist, dafür oder dagegen 
zu sprechen. 

(4) Anträge zur GeschäFsordnung sind durch den 
Antragsteller deutlich als solche kenntlich zu ma-
chen, z.B. durch das Erheben beider Arme oder 
durch entsprechenden Zuruf. 

ergreifen oder durch einen anderen FunkNons-
träger Stellung nehmen lassen. 

(2) BerichterstaGer oder Antragsteller haben das 
Recht auf ein Schlusswort vor der AbsNmmung 
oder dem Abschluss des Tagesordnungspunktes. 

§ 7 Worterteilung zur Geschä8sordnung 

(1) Anträge zur GeschäFsordnung sind Anträge 

a. auf Nichtbefassung 

b. auf Begrenzung der Redezeit 

c. auf Vertagung und Schluss der DebaGe 

d. auf soforNge AbsNmmung 

(2) Zur GeschäFsordnung muss das Wort sofort 
ohne Rücksichtnahme auf die Rednerliste erteilt 
werden. 

(3) Über Anträge zur GeschäFsordnung ist sofort 
abzusNmmen, nachdem je einem Redner Gele-
genheit gegeben worden ist, dafür oder dagegen 
zu sprechen. 

(4) Anträge zur GeschäFsordnung sind durch den 
Antragsteller deutlich als solche kenntlich zu ma-
chen, z.B. durch das Erheben beider Arme oder 
durch entsprechenden Zuruf. 

ERLÄUTERUNG: Anpassung im Rahmen der Änderungen in der Satzung und der vorangegangenen 
Änderung in § 2 Leitung in dieser GeschäFsordnung.

ERLÄUTERUNG: Die bisherige Reihenfolge a) bis d) befand sich in falscher Reihenfolge. Mit der Ände-
rung wird sie neu sorNert.  
Durch die Streichung des Satzes „Sie stehen nur Vereinsvertretern zu, die noch zur Sache gesprochen 
haben.“, soll jedem Vereinsvertreter die Anwendung ermöglicht werden.



§ 7 Anträge 

(1) Anträge zum Verbandstag können von allen 
Mitgliedern sowie den Gliederungen und Orga-
nen des NBV eingebracht werden. 

(2) Anträge zum Verbandstag müssen binnen drei 
Wochen nach der Einberufung bei der GeschäFs-
stelle des NBV eingehen. Sie sind schriFlich oder 
per E-Mail zu stellen und zu begründen. Im Ein-
zelfall kann mit der Einladung ein anderer Emp-
fänger benannt werden. 

(3) Für Anträge auf Satzungsänderung gelten die 
BesNmmungen der Satzung 

(4) Alle zum ordentlichen Verbandstag form- und 
fristgerecht eingereichten Anträge sind den Mit-
gliedern mindestens drei Wochen vor dem Ver-
bandstag zur Kenntnis zu geben. 

(5) Anträge auf Änderung des Inhalts oder des 
Wortlautes der eingebrachten Anträge (Ände-
rungsanträge) können vor oder während der Be-
ratung gestellt werden. 

§ 8 Dringlichkeitsanträge 

(1) Anträge, die nicht form- und fristgerecht ein-
gereicht worden sind oder solche zu nicht auf 
der Tagesordnung stehenden Fragen sind als 
Dringlichkeitsanträge nur zulassen, wenn der 
Verbandstag die Dringlichkeit mit Zwei-DriGel-
Mehrheit anerkannt. 

(2) Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderung 
oder Auflösung des Verbandes sind unzulässig. 

§ 9 AbsImmungen 

(1) Ein Beratungspunkt, über den abzusNmmen 
ist, ist vor der AbsNmmung im genauen Wortlaut 
bekanntzugeben und in das Protokoll aufzuneh-
men. 

(2) Liegen zu einer Sache mehrere Anträge vor, 
so ist jeweils über den weitergehenden Antrag 
zuerst abzusNmmen. In Zweifelsfällen entschei-

§ 8 AbsImmungen 

(1) Ein Beratungspunkt, über den abzusNmmen 
ist, ist vor der AbsNmmung im genauen Wortlaut 
bekanntzugeben und in das Protokoll aufzuneh-
men. 

(2) Liegen zu einer Sache mehrere Anträge vor, 
so ist jeweils über den weitergehenden Antrag 
zuerst abzusNmmen. In Zweifelsfällen entschei-

ERLÄUTERUNG: Der § 7 der GO wird ersatz-
los gestrichen. 
Abs. (1) soll zukünFig über die Satzung gere-
gelt und wurde im Antrag dazu (s.o.) um die 
NBV-Jugend erweitert. 
Die weiteren Absätze sind bereits in der Sat-
zung unter § 8 Zuständigkeit des Verbands-
tages, Abs. 3 geregelt. 
Mit der Streichung wird eine Fehlerquelle 
reduziert, weil Satzung und GO nicht mehr 
synchronisiert werden muss.

ERLÄUTERUNG: Der § 8 der GO wird ersatz-
los gestrichen. 
Die Satzung regelt in § 8 Zuständigkeit des 
Verbandstages, Abs. 3 den Punkt Dringlich-
keitsanträge. 
Mit der Streichung wird eine Fehlerquelle 
reduziert, weil Satzung und GO nicht mehr 
synchronisiert werden muss.



det der Zeitpunkt der Vorlage über die Reihen-
folge. 

(3) Die AbsNmmung erfolgte durch Handzeichen, 
soweit eine geheime AbsNmmung nicht von 
mindestens einem DriGel der SNmm-berechNg-
ten gewünscht wird. 

§ 10 Entlastung und Wahlen 

(1) Zur AbsNmmung über die Entlastung des Vor-
stands und zur Wahl des Präsidenten wählt die 
Versammlung einen Versammlungsleiter. Seine 
FunkNon endet mit der Wahl des Präsidenten. 

2)) Wahlen erfolgen grundsätzlich geheim. Liegt 
nur ein Wahlvorschlag vor, so kann durch Hand-
zeichen abgesNmmt werden. 

(3) Nichtanwesende sind wählbar, wenn vor der 
Wahl ihre schriFliche Erklärung über die Annah-
me der Wahl vorliegt. 

§ 11 Protokoll 

(1) Über den Verbandstag ist ein Protokoll zu füh-
ren. Es ist vom Präsidenten und dem Protokoll-
führer zu unterzeichnen und innerhalb eines 
Monats nach dem Verbandstag den Vereinen 
sowie den anderen Organen des NBV per E-Mail 
zuzusenden. 

(2) Die wichNgsten Beschlüsse, insbesondere, 
soweit sie den Sportbetrieb und das Ergebnis der 
Wahlen betreffen, sind umgehend in den amtli-
chen MiGeilungen des NBV zu veröffentlichen. 

§ 12 Befugnisse des Versammlungsleiters 

Der Versammlungsleiter hat alle zur Aufrechter-
haltung der Ordnung erforderlichen Befugnisse, 
wie insbesondere: 

det der Zeitpunkt der Vorlage über die Reihen-
folge. 

(3) Die AbsNmmung erfolgte durch Handzeichen, 
soweit eine geheime AbsNmmung nicht von 
mindestens einem DriGel der SNmm-berechNg-
ten gewünscht wird. 

§ 9 Entlastung und Wahlen 

(1) Zur AbsNmmung über die Entlastung des Vor-
stands und zur Wahl des Präsidenten wählt die 
Versammlung einen Versammlungsleiter. Seine 
FunkNon endet mit der Wahl des Präsidenten. 

(2) Wahlen erfolgen grundsätzlich geheim. Liegt 
nur ein Wahlvorschlag vor, so kann durch Hand-
zeichen abgesNmmt werden. 

(3) Nichtanwesende sind wählbar, wenn vor der 
Wahl ihre schriFliche Erklärung über die Annah-
me der Wahl vorliegt. 

§ 10 Protokoll 

(1) Über den Verbandstag ist ein Protokoll zu füh-
ren. Es ist von der Versammlungsleitung und 
dem Protokollführer zu unterzeichnen und in-
nerhalb eines Monats nach dem Verbandstag 
den Vereinen sowie den anderen Organen des 
NBV per E-Mail zuzusenden. 

(2) Die wichNgsten Beschlüsse, insbesondere, 
soweit sie den Sportbetrieb und das Ergebnis der 
Wahlen betreffen, sind umgehend in den amtli-
chen MiGeilungen des NBV zu veröffentlichen. 

§ 11 Befugnisse des Versammlungsleiters 

Der Versammlungsleiter hat alle zur Aufrechter-
haltung der Ordnung erforderlichen Befugnisse, 
wie insbesondere: 

ERLÄUTERUNG: Anpassung im Rahmen der Änderungen in der Satzung und vorangegangener Ände-
rungen in dieser GeschäFsordnung.



a. Unterbrechung oder Au{ebung der Versamm-
lung, 

b. Wortentzug, 

c. Ausschluss von Teilnehmern usw. 

III. Vorstand, Präsidium 

§ 13 Vorstand 

(1) Der Vorstand beschließt eine eigene Ge-
schäFsordnung (GO-V), in der er u.a. die Zustän-
digkeiten und ergänzende Verfahrens-regeln für 
die Arbeit des Vorstandes festlegt. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach 
ordnungsgemäßer Einberufung mindestens die 
HälFe seiner Mitglieder anwesend ist. 

(3) Er trio seine Entscheidungen mit einfacher 
Mehrheit der auf ja oder nein lautenden SNm-
men. Bei SNmmengleichheit entscheidet die 
SNmme des Präsidenten. 

(4) Der Vorstand tagt in Form von Präsenzsitzun-
gen oder Telefon- bzw. vergleichbaren Konferen-
zen unter Nutzung elektronischer HilfsmiGel. 
Darüber hinaus können AbsNmmungen auch au-
ßerhalb von Sitzungen im schriFlichen Verfahren 
bzw. per E-Mail durchgeführt werden. 

(5) Alle Vorstandssitzung oder anderweiNg ge-
fasste Beschlüsse sind zu protokollieren. Die Pro-
tokolle sind binnen 14 Tagen dem Präsidium be-
kannt zu geben bzw. soweit aufgrund ihrer Be-
deutung erforderlich zu veröffentlichen. 

§ 14 Aufgabenverteilung, Sitzungen, Beschluss-
fähigkeit, Protokolle 

(1) Das Präsidium tagt mindestens zweimal jähr-
lich und wird vom Präsidenten oder einem von 
ihm benannten Vertreter einberufen. Es gilt eine 
Ladungsfrist von 14 Tagen. 

(2)  Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn seine 
Sitzungen ordnungsgemäß einberufen worden 
sind und mindestens die HälFe seiner Mitglie-
deranwesend ist. 

a. Unterbrechung oder Au{ebung der Versamm-
lung, 

b. Wortentzug, 

c. Ausschluss von Teilnehmern usw. 

III. Präsidium 

§ 11 Aufgabenverteilung, Sitzungen, Beschluss-
fähigkeit, Protokolle 

(1) Das Präsidium tagt mindestens zweimal jähr-
lich und wird vom Vorstand einberufen. Es gilt 
eine Ladungsfrist von 14 Tagen. 

(2) Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn seine 
Sitzungen ordnungsgemäß einberufen worden 
sind und mindestens die HälFe seiner Mitglie-
deranwesend ist. 

ERLÄUTERUNG: Der § 13 wird ersatzlos 
gelöscht. Er wird bereits über den § 13 
Vorstand in der Satzung geregelt. Mit der 
Streichung wird eine Fehlerquelle redu-
ziert, weil Satzung und GO nicht mehr syn-
chronisiert werden muss.

ERLÄUTERUNG: Anpassung im Rahmen der Än-
derungen in der Satzung und vorangegangener 
Änderungen in dieser GeschäFsordnung.



§ 13 Absatz 3 gilt entsprechend. 

3) Darüber hinaus können durch den Präsidenten 
auch AbsNmmungen außerhalb von Sitzungen im 
schriFlichen Verfahren bzw. per E-Mail durchge-
führt werden. Für eine solche AbsNmmung gilt 
eine AntworQrist einer Woche. In dringenden 
Fällen kann diese Frist verkürzt werden, wenn 
niemand der Verkürzung widerspricht. Zur Be-
schlussfassung sind die SNmmen der Mehrheit 
der Mitglieder des Präsidiums erforderlich. 

(4) Über die Präsidiumssitzungen oder nach Ab-
satz 3 gefasst Beschlüsse ist ein Protokoll zu füh-
ren, das allen Präsidiumsmitgliedern innerhalb 
von vierzehn Tagen zuzustellen ist. Beschlüsse, 
die über die interne Präsidiumsarbeit von Bedeu-
tung sind, sind umgehend bekanntzugeben. 

§ 15 Berichtersta^ung 

Jedes Vorstandsmitglied sowie die vom Vorstand 
eingesetzten Ressortleiter haben für den Ver-
bandstag einen schriFlichen TäNgkeitsbericht zu 
erstellen. Die Berichte sind den Vereinen recht-
zeiNg vor dem Verbandstag zuzusenden und in 
den amtlichen MiGeilungen des NBV zu veröf-
fentlichen. 

IV. SonsIge Gremien 

§ 16 Verfahren 

Für die Jugendkonferenz und den Jugendaus-
schuss sind die BesNmmungen für den Verbands-
tag bzw. das Präsidium sinngemäß anzuwenden. 
Das Nähere regelt ggf. die Jugendordnung. 

Für alle weiteren Ausschüsse, Kommissionen und 
Arbeitskreise gelten die BesNmmungen für den 
Verbandstag und das Präsidium entsprechend. 
Näheres kann in besonderen Ordnungen geregelt 
werden. 

(4) Über die Präsidiumssitzungen oder nach Ab-
satz 3 gefasst Beschlüsse ist ein Protokoll zu füh-
ren, das allen Präsidiumsmitgliedern innerhalb 
von vierzehn Tagen zuzustellen ist. Beschlüsse, 
die über die interne Präsidiumsarbeit von Bedeu-
tung sind, sind umgehend bekanntzugeben. 

IV. SonsIge Gremien 

§ 12 Verfahren 

Für die Jugendkonferenz und den Jugendaus-
schuss sind die BesNmmungen für den Verbands-
tag bzw. das Präsidium sinngemäß anzuwenden. 
Das Nähere regelt ggf. die Jugendordnung. 

Für alle weiteren Ausschüsse, Kommissionen und 
Arbeitskreise gelten die BesNmmungen für den 
Verbandstag und das Präsidium entsprechend. 
Näheres kann in besonderen Ordnungen geregelt 
werden. 

ERLÄUTERUNG: Streichung des Bezugs zu § 13 
Abs. 3, aufgrund dessen vorangegangener 
Streichung. 
Streichung des § 14, Abs. 3 da auch diese Rege-
lung in der Satzung unter § 12 Präsidium zu 
geregelt ist. Mit der Streichung wird eine Feh-
lerquelle reduziert, weil Satzung und GO nicht 
mehr synchronisiert werden muss.

ERLÄUTERUNG: Siehe Erläuterung wei-
ter oben: neuer § 5 unter II Verbands-
tag. 
Die Änderung von „schriFlich“ zu „Text-
form“ schließt formal nun auch die digi-
talen Berichtsform mit ein und ent-
spricht der gelebten Realität.



Einsprüche gegen Protokolle sind innerhalb eines 
Monats nach Zugang gegenüber dem zuständi-
gen Versammlungsleiter schriFlich mit Begrün-
dung zu erklären. Gehen innerhalb dieser Frist 
keine Einsprüche ein, gilt das Protokoll als ge-
nehmigt. Liegen Einsprüche vor, wird über diese 
und über die Genehmigung des Protokolls insge-
samt in der nächsten Sitzung des zuständigen 
Gremiums entschieden. Der Vorstand kann für 
seinen Bereich eigene Regelungen treffen. 

V. Geschä8sführung 

§ 17 Geschä8sstelle, hauptamtliche Mitarbeiter 

(1) Das Präsidium kann eine GeschäFsstelle ein-
richten, die unter Verantwortung des Vorstands 
Aufgaben im Rahmen der Verbandsarbeit erle-
digt. Über die Aufgaben der GeschäFsstelle ent-
scheidet das Präsidium, über die personelle Be-
setzung der Vorstand. 

(2) Der Präsident ist der (oberste) Vorgesetzte 
über sämtliche hauptamtliche Mitarbeiter des 
NBV. Er übt die Dienst- und Fachaufsicht aus, die 
er auch auf andere NBV-Mitarbeiter delegieren 
kann. 

(3) Der Vorstand des NBV kann einen GeschäFs-
führer auf Grundlage eines Dienstvertrages an-
stellen. Der GeschäFsführer ist gemäß Satzung 
des NBV Besonderer Vertreter nach § 30 BGB. 
Eine Stellenbeschreibung und der Umfang der 
Vertretungsbefugnis sind im Dienstvertrag (ggf. 
als Anlage) zu benennen. 

(4) Der GeschäFsführer führt die Mitarbeiter der 
GeschäFsstelle und leitet diese. 

Einsprüche gegen Protokolle sind innerhalb eines 
Monats nach Zugang gegenüber dem zuständi-
gen Versammlungsleiter schriFlich mit Begrün-
dung zu erklären. Gehen innerhalb dieser Frist 
keine Einsprüche ein, gilt das Protokoll als ge-
nehmigt. Liegen Einsprüche vor, wird über diese 
und über die Genehmigung des Protokolls insge-
samt in der nächsten Sitzung des zuständigen 
Gremiums entschieden. Der Vorstand kann für 
seinen Bereich eigene Regelungen treffen. 

V. Geschä8sführung 

§ 13 Geschä8sstelle, hauptamtliche Mitarbeiter 

(1) Der NBV hat eine GeschäFsstelle, die unter 
Verantwortung des Vorstands Aufgaben im Rah-
men der Verbandsarbeit erledigt. Über die Auf-
gaben der GeschäFsstelle entscheidet das Präsi-
dium, über die personelle Besetzung der Vor-
stand. 

(2) Der GeschäFsführer leitet die GeschäFsstelle 
und ist der Vorgesetzte sämtlicher hauptamtli-
cher Mitarbeiter des NBV. Er übt die Dienst- und 
Fachaufsicht aus. Personalentscheidungen trio 
der Vorstand. 

(3) Der Vorstand des NBV kann einen GeschäFs-
führer auf Grundlage eines Dienstvertrages an-
stellen. Eine Stellenbeschreibung und der Um-
fang der Vertretungsbefugnis sind im Dienstver-
trag (ggf. als Anlage) zu benennen. 

(4) Der GeschäFsführer führt die GeschäFe des 
NBV auFragsgemäß nach Maßgabe der Satzung 
und GeschäFsordnung des NBV unter Beachtung 
der gesetzlichen BesNmmungen. 

ERLÄUTERUNG: Die folgenden Änderungen basieren auf der vorangegangenen Änderungen hinsicht-
lich der bisherigen Rolle des Präsidenten und Vorstand als gesamtes Organ. Darüber hinaus sollen die 
Formulierungen an die gelebte Realität angepasst werden. Die Abs. 9 und 11 sollen gestrichen wer-
den, weil sie sich in vorherigen Abs. in anderen Wortlauten wiederfinden. Eine entsprechende neue 
Nummerierung der Absätze ist zu berücksichNgen.



(5) Der GeschäFsführer führt die GeschäFe des 
NBV auFragsgemäß nach Maßgabe der Satzung 
und GeschäFsordnung des NBV unter Beachtung 
der gesetzlichen BesNmmungen, sofern der Vor-
stand diese nicht selbst führt. 

(6) Der GeschäFsführer setzt – vorbehaltlich be-
sonderer Regelungen im Einzelfall – die Be-
schlüsse des Vorstandes um und führt sonsNge 
dem Vorstand obliegende Maßnahmen durch. 

(7) Der GeschäFsführer berät den Vorstand, wird 
von diesem in alle wesentlichen Entscheidungen 
mit einbezogen und wirkt an der Entwicklung des 
NBV sowie der strategischen Ziele akNv mit. 

(8) Der GeschäFsführer hat, den vom Vorstand 
erteilten, geschäFsleitenden Weisungen zu fol-
gen und ist dem Vorstand gegenüber verantwort-
lich. 

(9) Die Personalverantwortung für die Mitarbei-
tenden des NBV tragen die Vorstandsmitglieder 
nach § 26 BGB, vertreten durch den Präsidenten 
des NBV. 

(10) OperaNv delegieren sie diesen Bereich an 
den GeschäFsführer, der Dienstvorgesetzter aller 
Mitarbeitenden des NBV ist. Der GeschäFsführer 
ist für die konzepNonelle und operaNve Perso-
nalentwicklung und die Führung der Mitarbei-
tenden verantwortlich. Unbefristete Einstellun-
gen und Kündigungen von Mitarbeitenden erfol-
gen im Einvernehmen mit dem Vorstand. 

(11) Der GeschäFsführer verantwortet das Per-
sonalentwicklungskonzept des NBV und führt 
jährliche Zielgespräche mit den Mitarbeitenden 
der GeschäFsstelle. Über wichNge Entwicklungen 
im Personalmanagement berichtet der Ge-
schäFsführer dem Vorstand. 

(12) Die Verantwortung für das Finanzmanage-
ment des NBV liegt beim GeschäFsführer. Der 
GeschäFsführer ist darin beschränkt durch die 
Vorgaben des durch den Verbandstag beschlos-
senen Haushalts sowie durch jederzeit mögliche 
direkte Weisungen von Vorstandsseite. 

(5) Der GeschäFsführer setzt – vorbehaltlich be-
sonderer Regelungen im Einzelfall – die Be-
schlüsse des Vorstandes um und führt sonsNge 
dem Vorstand obliegende Maßnahmen durch. 

(6) Der GeschäFsführer berät den Vorstand, wird 
von diesem in alle wesentlichen Entscheidungen 
mit einbezogen und wirkt an der Entwicklung des 
NBV sowie der strategischen Ziele akNv mit. 

(7) Der GeschäFsführer hat, den vom Vorstand 
erteilten, geschäFsleitenden Weisungen zu fol-
gen und ist dem Vorstand gegenüber verantwort-
lich. 

(8) Der GeschäFsführer ist für die konzepNonelle 
und operaNve Personalentwicklung und die Füh-
rung der Mitarbeitenden verantwortlich. 

(9) Die Verantwortung für das Finanzmanage-
ment des NBV liegt beim GeschäFsführer. Der 
GeschäFsführer ist darin beschränkt durch die 
Vorgaben des durch den Verbandstag beschlos-
senen Haushalts sowie durch jederzeit mögliche 
direkte Weisungen von Vorstandsseite. 

(10) In diesem Rahmen handelt der GeschäFs-
führer eigenständig, schließt Verträge, weist Zah-
lungen an und trio wirtschaFliche Entscheidun-
gen. Der GeschäFsführer ist verpflichtet zu Sorg-
falt und stellt gegenüber dem Vorstand und Revi-
soren jederzeit die nöNge Transparenz aller fi-
nanziellen Vorgänge sicher. 

(11) Dem GeschäFsführer obliegt die Buchfüh-
rung des NBV. Er bereitet die Jahresabschlüsse 
vor und überwacht die Einhaltung des Budgets. 

(12) Der GeschäFsführer ist im Rahmen der fest-
gelegten Jahresziele verantwortlich für die Ein-
werbung von FinanzmiGeln. Der GeschäFsführer 
berichtet dem Vorstand regelmäßig über die 
Entwicklungen auf diesem Gebiet. 

(13) Zu den Aufgaben des GeschäFsführers ge-
hört die Verantwortung für Mitgliederbetreuung 
und Mitgliedergewinnung und ehrenamtliche 
Projektarbeit. Einzelne Aufgaben des Mitglie-
dermanagements kann der GeschäFsführer an 



(13) In diesem Rahmen handelt der GeschäFs-
führer eigenständig, schließt Verträge, weist Zah-
lungen an und trio wirtschaFliche Entscheidun-
gen. Der GeschäFsführer ist verpflichtet zu Sorg-
falt und stellt gegenüber dem Vorstand und Revi-
soren jederzeit die nöNge Transparenz aller fi-
nanziellen Vorgänge sicher. 

(14) Dem GeschäFsführer obliegt die Buchfüh-
rung des NBV. Er bereitet die Jahresabschlüsse 
vor und überwacht die Einhaltung des Budgets. 

(15) Der GeschäFsführer ist im Rahmen der fest-
gelegten Jahresziele verantwortlich für die Ein-
werbung von FinanzmiGeln. Der GeschäFsführer 
berichtet dem Vorstand regelmäßig über die 
Entwicklungen auf diesem Gebiet. 

(16) Zu den Aufgaben des GeschäFsführers ge-
hört die Verantwortung für Mitgliederbetreuung 
und Mitgliedergewinnung und ehrenamtliche 
Projektarbeit. Einzelne Aufgaben des Mitglie-
dermanagements kann der GeschäFsführer an 
andere Mitarbeitende delegieren. Zu den Aufga-
ben des GeschäFsführers gehört die Verantwor-
tung für die Öffentlichkeitsarbeit des NBV. Ein-
zelne Aufgaben delegiert der GeschäFsführer an 
die Mitarbeiter im Rahmen der internen und ex-
ternen KommunikaNon. 

(17) Der GeschäFsführer vertriG den NBV in Ab-
sprache mit dem Vorstand nach außen. Der Ge-
schäFsführer führt in allen Angelegenheiten den 
SchriFverkehr nach innen und nach außen. Dem 
GeschäFsführer obliegt in Absprache mit dem 
Vorstand und in Zusammenarbeit die Außendar-
stellung des NBV in Form von Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie generell durch interne und 
externe KommunikaNon. 

(18) Der GeschäFsführer hat den Vorstand und 
ggf. die Gremien des NBV über alle wesentlichen 
Vorgänge aus dem jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reich dieser Organe zu unterrichten. Der Ge-
schäFsführer gibt in den Vorstandssitzungen ei-
nen Bericht über den Stand der GeschäFe, in 
dem auf etwaige zu erwartende oder bereits 

andere Mitarbeitende delegieren. Zu den Aufga-
ben des GeschäFsführers gehört die Verantwor-
tung für die Öffentlichkeitsarbeit des NBV. Ein-
zelne Aufgaben delegiert der GeschäFsführer an 
die Mitarbeiter im Rahmen der internen und ex-
ternen KommunikaNon. 

(14) Der GeschäFsführer vertriG den NBV in Ab-
sprache mit dem Vorstand nach außen. Der Ge-
schäFsführer führt in allen Angelegenheiten den 
SchriFverkehr nach innen und nach außen. Dem 
GeschäFsführer obliegt in Absprache mit dem 
Vorstand und in Zusammenarbeit die Außendar-
stellung des NBV in Form von Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie generell durch interne und 
externe KommunikaNon. 

(15) Der GeschäFsführer hat den Vorstand und 
ggf. die Gremien des NBV über alle wesentlichen 
Vorgänge aus dem jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reich dieser Organe zu unterrichten. Der Ge-
schäFsführer gibt in den Vorstandssitzungen ei-
nen Bericht über den Stand der GeschäFe, in 
dem auf etwaige zu erwartende oder bereits 
eingetretene Abweichungen von dem genehmig-
ten Budget besonders eingegangen wird. Über 
besonders bedeutende Vorfälle oder Planungen 
ist der Vorstand unverzüglich und unaufgefordert 
zu unterrichten. 

(16) Der GeschäFsführer unterstützt den Vor-
stand und die weiteren Gremien des NBV durch 
Zuarbeit und Beratung. Er trägt akNv zu einer 
Entlastung des ehrenamtlichen Vorstands und 
sonsNgen gewählten Vertretern des NBV bei und 
ermöglicht es den Ehrenamtlichen, sich im Rah-
men ihres beschränkten Zeitbudgets auf ihre 
wichNgsten Aufgaben zu konzentrieren. 

(17) Der GeschäFsführer unterstützt den Vor-
stand bei der Vorbereitung und Durchführung 
von Sitzungen und Versammlungen der NBV-Or-
gane. Dazu zählt insbesondere die Erstellung von 
Beschlussvorlagen. Beschlussvorlagen zu Sitzun-
gen sollen eine detaillierte Beschreibung des Be-
schlussgegenstandes, einen konkret ausformu-



eingetretene Abweichungen von dem genehmig-
ten Budget besonders eingegangen wird. Über 
besonders bedeutende Vorfälle oder Planungen 
ist der Vorstand unverzüglich und unaufgefordert 
zu unterrichten. 

(19) Der GeschäFsführer unterstützt den Vor-
stand und die weiteren Gremien des NBV durch 
Zuarbeit und Beratung. Er trägt akNv zu einer 
Entlastung des ehrenamtlichen Vorstands und 
sonsNgen gewählten Vertretern des NBV bei und 
ermöglicht es den Ehrenamtlichen, sich im Rah-
men ihres beschränkten Zeitbudgets auf ihre 
wichNgsten Aufgaben zu konzentrieren. 

(20) Der GeschäFsführer unterstützt den Vor-
stand bei der Vorbereitung und Durchführung 
von Sitzungen und Versammlungen der NBV-Or-
gane. Dazu zählt insbesondere die Erstellung von 
Beschlussvorlagen. Beschlussvorlagen zu Sitzun-
gen sollen eine detaillierte Beschreibung des Be-
schlussgegenstandes, einen konkret ausformu-
lierten Beschlussvorschlag sowie Vorschläge für 
Maßnahmen zur Erfolgskontrolle beinhalten. 

(21) Die Verantwortung für die Vorbereitungs- 
und Planungsarbeiten für neue KooperaNons- 
und Eigenprojekte sowie die Fachaufsicht und 
die Verantwortung für das Qualitätsmanagement 
bei laufenden Projekten liegt beim GeschäFsfüh-
rer. Der GeschäFsführer kann die Fachaufsicht an 
andere Mitarbeitende übertragen. 

§ 18 ZusImmungspflichIge Geschä8e 

(1) Der GeschäFsführer holt bei allen Grundsatz-
fragen sowie bei allen wesentlichen Maß-nah-
men eine vorherige ZusNmmung des Vorstandes 
ein, sofern diese von der gemeinsam verabschie-
deten strategischen Grundlinie abweichen. 

(2) Als wesentliche Maßnahmen gelten insbe-
sondere: 

a.  Aufnahme neuer und Aufgabe bisher ausge-
übter TäNgkeiten; 

b.  grundlegende Änderungen in der OrganisaN-
on des NBV und seiner Gremien; 

lierten Beschlussvorschlag sowie Vorschläge für 
Maßnahmen zur Erfolgskontrolle beinhalten. 

(18) Die Verantwortung für die Vorbereitungs- 
und Planungsarbeiten für neue KooperaNons- 
und Eigenprojekte sowie die Fachaufsicht und 
die Verantwortung für das Qualitätsmanagement 
bei laufenden Projekten liegt beim GeschäFsfüh-
rer. Der GeschäFsführer kann die Fachaufsicht an 
andere Mitarbeitende übertragen. 

§ 14 ZusImmungspflichIge Geschä8e 

(1) Der GeschäFsführer holt bei allen Grundsatz-
fragen sowie bei allen wesentlichen Maß-nah-
men eine vorherige ZusNmmung des Vorstandes 
ein, sofern diese von der gemeinsam verabschie-
deten strategischen Grundlinie abweichen. 

(2)Als wesentliche Maßnahmen gelten insbeson-
dere: 

a. Aufnahme neuer und Aufgabe bisher ausgeüb-
ter TäNgkeiten; 

b. grundlegende Änderungen in der OrganisaNon 
des NBV und seiner Gremien; 



c.  GeschäFsführungsmaßnahmen mit Budget-
wirkung, die nicht im Budget berücksichNgt sind; 

d.  Abschluss von Dauerschuldverhältnissen und 
BürgschaFen; 

e.  Abschluss und Au{ebung unbefristeter 
Dienstverhältnisse; 

f.   Maßnahmen, die nicht im Einklang mit einer 
durch ein Organ des NBV verabschiedeten Pla-
nung oder Strategie stehen; 

g.  Einleitung oder Abwehr von RechtsstreiNgkei-
ten oder behördlichen Verfahren; 

h.  sonsNge GeschäFe oder Maßnahmen, welche 
die zuständigen Organe für zusNmmungsbedürf-
Ng erklärt haben. 

  (3)  Durch Beschluss des Vorstandes kann der 
Katalog der zusNmmungsbedürFigen GeschäFe 
erweitert werden. Der GeschäFsführer hat die 
ZusNmmung bei allen zusNmmungsbedürFigen 
Maßnahmen grundsätzlich im Voraus einzuho-
len. 

§ 19 Besonderer Vertreter 

(1) Im Rahmen seines Aufgabenbereiches ist der 
GeschäFsführer ein Besonderer Vertreter des 
NBV im Sinne des § 30 BGB. 

(2) Die Vertretungsmacht des GeschäFsführers 
ist nach Maßgabe der Satzung und dieser Ge-
schäFsordnung beschränkt. 

(3) Der GeschäFsführer ist im Rahmen des ver-
abschiedeten Haushalts sowie der Jahresziele 
allein zeichnungsberechNgt. 

Für GeschäFe, die einer ZusNmmung des Vor-
stands bedürfen, bedarf es der Mitzeichnung ei-
nes Vorstandsmitgliedes nach § 26 BGB. Alterna-
Nv zur Mitzeichnung kann die ZusNmmung eines 
Vorstandsmitgliedes nach § 26 BGB in TexQorm 
eingeholt werden. 

c. GeschäFsführungsmaßnahmen mit Budget-
wirkung, die nicht im Budget berücksichNgt sind; 

d. Abschluss von Dauerschuldverhältnissen und 
BürgschaFen; 

e. Abschluss und Au{ebung unbefristeter 
Dienstverhältnisse; 

f. Maßnahmen, die nicht im Einklang mit einer 
durch ein Organ des NBV verabschiedeten Pla-
nung oder Strategie stehen; 

g. Einleitung oder Abwehr von RechtsstreiNgkei-
ten oder behördlichen Verfahren; 

h. sonsNge GeschäFe oder Maßnahmen, welche 
die zuständigen Organe für zusNmmungsbedürf-
Ng erklärt haben. 

(3) Durch Beschluss des Vorstandes kann der Ka-
talog der zusNmmungsbedürFigen GeschäFe 
erweitert werden. Der GeschäFsführer hat die 
ZusNmmung bei allen zusNmmungsbedürFigen 
Maßnahmen grundsätzlich im Voraus einzuho-
len. 

§ 15 Besonderer Vertreter 

(1) Im Rahmen seines Aufgabenbereiches ist der 
GeschäFsführer ein Besonderer Vertreter des 
NBV im Sinne des § 30 BGB. 

(2) Die Vertretungsmacht des GeschäFsführers 
ist nach Maßgabe der Satzung und dieser Ge-
schäFsordnung beschränkt. 

(3) Der GeschäFsführer ist im Rahmen des ver-
abschiedeten Haushalts sowie der Jahresziele 
allein zeichnungsberechNgt. 

Für GeschäFe, die einer ZusNmmung des Vor-
stands bedürfen, bedarf es der Mitzeichnung ei-
nes Vorstandsmitgliedes nach § 26 BGB. Alterna-
Nv zur Mitzeichnung kann die ZusNmmung eines 
Vorstandsmitgliedes nach § 26 BGB in TexQorm 
eingeholt werden. 



Anträge zur Änderung 
der Spielordnung



A N T R A G   14 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 1 Aufgaben und Geltungsbereich Abs. (4) der Spielordnung wie folgt zu ändern: 

Streichung des bisherigen Abs. (4) 

(4) Die Regionen können ergänzende Spielordnungen für ihren Bereich verabschieden. 

Der bisherige Abs. (5) wird zum neuen Abs. (4). 

Begründung: 

Die NBV-Spielordnung gilt für den gesamten Spielbetrieb. Sonderregelungen für einzelne Regionen 
können in der Ausschreibung, die durch den Sportausschuss beraten wird, festgelegt werden. Die 
Öffnungsklausel hier ist überflüssig und ihre Streichung führt zu keinerlei Einschränkungen für die 
Gestaltungsfreiheit des Spielbetriebs. Der Sportausschuss setzt sich aus den Sportwarten der Regio-
nen und der Ressortleitung Spielbetrieb zusammen. Direkte Beteiligung der Region ist somit gege-
ben.



A N T R A G   15 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 2 Veranstalter der Spielordnung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(1) Veranstalter ist, wer ein Spiel oder einen WeGbewerb ausschreibt und in eigener organisatori-
scher Verantwortung durchführt. Er kann Teilnehmerbeiträge erheben und die Ausübung des Teil-
nahmerechts von besonderen Voraussetzungen abhängig machen. 

(2) Die Teilnahme an Pflichtspielen kann von der Zahlung eines in der Ausschreibung festzulegenden 
Meldegeldes abhängig gemacht werden. 

Neue Fassung: 

(1) Veranstalter aller MeisterschaFs- und PokalweGbewerbe im Verbandsgebiet ist der Niedersächsi-
sche Basketballverband e.V. 

Der bisherige Abs. (1) wird zum neuen Abs. (2). 

Der bisherige Abs. (2) wird zum neuen Abs. (3). 

Begründung: 

Der Veranstalter der WeGbewerbe für Bremen und Niedersachsen ist bisher nicht benannt. Mit der 
Einführung der neuen Regionalstruktur und der IntegraNon des Bundeslandes Bremen in das Ver-
bandsgebiet, ist es sinnvoll, dies nachzuholen und den Veranstalter zu benennen. Darüber regeln sich 
automaNsch Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten. Die Ergänzung ändert nichts an der gelebten Pra-
xis, sondern schao hingegen Rechtssicherheit.



A N T R A G   16 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 3 Spielgemeinscha8 der Spielordnung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(4b) Ein Verein kann sich nur an einer MSG beteiligen, wenn er keine MannschaF in derselben Al-
tersklasse (Jugend) bzw. in derselben Spielklasse (Senioren) gemeldet hat. 

(5) In der Landesliga sind MSG ebenfalls zugelassen, wenn sie die unterste Spielklasse ist. 

Neue Fassung: 

(4b) Ein Verein kann sich nur an einer MSG beteiligen, wenn er keine MannschaF in derselben Spiel-
klasse (Senioren) gemeldet hat. Bei einer MSG in den Landesligen der Jugend kann der teilnehmende 
Verein auch MannschaFen in der Region melden. MSG-Spieler:innen sind dort nicht einsatzberech-
Ngt. 

(5) In den Landesligen sind MSG für die Jugendligen oder wenn die Landesliga unterste Spielklasse 
ist, zugelassen. Die MSG kann nicht an den LandesmeisterschaFen der Jugend teilnehmen. 

Begründung: 

Es handelt sich um einen ArbeitsauFrag aus dem Verbandstag 2020. Der Sportausschuss erwartet 
eine Förderung einzelner Spieler und kleinerer Vereine durch die Möglichkeit am Spielbetrieb der 
Landesligen Jugend teilzunehmen. Damit würde sich ebenfalls die Anzahl der Sonderteilnahmebe-
rechNgungen verringern, die Kosten für die Vereine werden gesenkt.



A N T R A G   17 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 4 We^bewerbe des NBV der Spielordnung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(1) Der NBV veranstaltet jährlich u.a. folgende WeGbewerbe: 

a) MeisterschaFsspiele für Senioren- und JugendmannschaFen in Form von Rundenspielen, 

b) Pokalspiele für SeniorenmannschaFen, 

c) LandesmeisterschaFen der Seniorinnen und Senioren (jeweils Ü35 und Ü40), 

d) LandesmeisterschaFen / Bestenspiele der Jugend 

Neue Fassung: 

(1) Der NBV veranstaltet jährlich u.a. folgende WeGbewerbe: 

a) MeisterschaFsspiele für Senioren- und JugendmannschaFen in Form von Rundenspielen, 

b) Pokalspiele für SeniorenmannschaFen, 

c) LandesmeisterschaFen der Seniorinnen und Senioren (jeweils Ü35 und Ü40), 

d) LandesmeisterschaFen der Jugend 

e) NBV-Mini-Cup U8-U12 

Begründung: 

Anpassung an die gelebten Realitäten.



A N T R A G   18 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 7 Ausschreibung der Spielordnung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(1) Die Ausschreibungen für alle WeGbewerbe des NBV werden vom Vorstand beschlossen. 

(2) Die Ausschreibungen für die WeGbewerbe der Regionen werden durch den Vorstand der betref-
fenden Region beschlossen. 

Neue Fassung: 

Die Ausschreibung für alle WeGbewerbe auf Landes- und Regionsebene wird auf Vorschlag des 
Sportausschusses vom Vorstand verabschiedet. 

Begründung: 

Die Ausschreibungen gelten analog zur NBV-Spielordnung für den gesamten Spielbetrieb im Bereich 
des NBV. Da somit auch der NBV als Veranstalter auFriG muss hier auch die rechtverbindliche Verab-
schiedung liegen. Sonderregelungen für einzelne Regionen können in der Ausschreibung festgelegt 
werden. Diese Änderung führt zu keiner Änderung der gelebten Praxis, in der die Ausschreibung im 
Sportausschuss durch Vertreter der Regionen erarbeitet und anschließend dem Vorstand zur Zu-
sNmmung vorgelegt wird.



A N T R A G   19 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 8 Spielklassen im Seniorenbereich Abs. (2) und (4) der Spielordnung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(2) Die Spielgruppen werden jährlich nach regionalen Gesichtspunkten gebildet. Die Zuordnung er-
folgt durch den Vorstand auf Vorschlag der Ressortleitung SportorganisaNon & Spielbetrieb. Diese ist 
endgülNg und nicht rechtsmiGelfähig. 

(4) Die nachfolgenden Spielklassen führen die Bezeichnungen Regionsliga, Regionsklasse, Kreisliga 
und Kreisklasse. Dieser Spielbetrieb wird durch die Regionen veranstaltet. 

Neue Fassung: 

(2) Die Spielgruppen werden jährlich nach regionalen und ökologischen Gesichtspunkten gebildet. 
Die Zuordnung erfolgt durch den Vorstand auf Vorschlag der Ressortleitung SportorganisaNon & 
Spielbetrieb. Diese ist endgülNg und nicht rechtsmiGelfähig. 

(4) Die nachfolgenden Spielklassen führen die Bezeichnungen Regionsliga, Regionsklasse, Kreisliga 
und Kreisklasse. Dieser Spielbetrieb wird durch die Regionen organisiert. 

Begründung: 

Hier soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass der NBV offizieller Veranstalter aller WeGbe-
werbe im Verbandsgebiet ist, die Durchführung ist an die Regionsvorstände delegiert. Es handelt sich 
um eine Anpassung und Klarstellung der bereits gelebten Praxis.



A N T R A G   20 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 11 Spielbeginn der Spielordnung zu streichen: 

Aktuelle Fassung: 

(1) Pflichtspiele des NBV sollen am Wochenende ausgetragen werden. 

(2) Die Anfangszeit für Spiele der Oberliga, der Landesliga der Senioren und um den NBV-Pokal soll 
samstags zwischen 15:00 und 20:15 Uhr und sonntags zwischen 11:00 und 16:00 Uhr liegen. 

(3) Die Anfangszeit für Spiele der Jugendlandesliga soll samstags zwischen 12:00 und 18:00 Uhr und 
sonntags zwischen 11:00 und 16:00 Uhr liegen. 

(4) Ausnahmen sind mit ZusNmmung der anreisenden MannschaFen und der Spielleitung möglich. 

(5) Die Ausrichter legen nach Aufforderung die Spieltermine innerhalb der vorgegebenen Zeiten fest 
und teilen sie dem Veranstalter mit. 

Dementsprechend wird § 12 MannschaFsverantwortlicher der neue § 11. Die nachfolgenden §§ sind 
entsprechend neu zu nummerieren. 

Begründung: 

Doppelte Regelungen, die in der Ausschreibung besser aufgehoben sind.



A N T R A G   21 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 14 AufsIegsregelung zu streichen: 

Aktuelle Fassung: 

(4) Kann insoweit das Teilnahmerecht nicht vergeben werden, ist der Veranstalter der höheren Spiel-
klasse berechNgt, anderweiNg über das Teilnahmerecht zu verfügen. 

Neue Fassung: 

(4) Kann insoweit das Teilnahmerecht nicht vergeben werden, ist der NBV berechNgt, anderweiNg 
über das Teilnahmerecht zu verfügen. 

Begründung: 

RedakNonelle Änderung, da der NBV der Veranstalter aller Ligen im Verbandsgebiet ist.



A N T R A G   22 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 22 Höhere Gewalt der Spielordnung zu streichen: 

Aktuelle Fassung: 

(1) Auf höhere Gewalt kann sich eine MannschaF grundsätzlich nur berufen, wenn das Nichtantreten 
oder der Spielausfall auf Ausfall oder Verspätung eines öffentlichen VerkehrsmiGels im Linienverkehr 
zurückzuführen oder wegen eines behördlich angeordneten Fahrverbots auch bei Nutzung öffentli-
cher VerkehrsmiGel im Linienverkehr unvermeidlich ist. 

(2) Bei plötzlich eintretenden WiGerungsbedingungen, die die Anreise einer MannschaF unzumutbar 
werden lassen, kann ein Spiel nur mit ZusNmmung der Spielleitung kurzfrisNg abgesetzt werden. 

Dementsprechend wird § 23 Spielverlegung nach Ort und Zeit der neue § 22. Die nachfolgenden §§ 
sind entsprechend neu zu nummerieren. 

Begründung: 

Die bisherigen Regelungen entsprechen weder den Gegebenheiten des Spielbetriebs (es gibt Regio-
nen, die mit öffentlichen VerkehrsmiGeln nicht oder nur schlecht zu erreichen sind) noch dem Niveau 
und den Anforderungen des Amateurspielbetriebs. Insofern sind verschiedene KonstellaNonen denk-
bar, die eine Anwendung der bisherigen Regelungen als nicht verhältnismäßig erscheinen lassen. 
Weiterhin ist der Begriff „Höhere Gewalt“ in der DBB-Spielordnung geregelt. Diese enthält auch kei-
ne Öffnungsklausel für weiterführende Regelungen. 

Abs. (2) soll im nächsten Antrag dem § 23 Spielverlegung nach Ort und Zeit zugeordnet werden und 
bleibt an anderer Stelle erhalten. 



A N T R A G   23 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 23 Spielverlegung nach Ort und Zeit der Spielordnung um den folgenden Abs (6) zu ergänzen: 

(6) Bei plötzlich eintretenden WiGerungsbedingungen, die die Anreise einer MannschaF unzumutbar 
werden lassen, kann ein Spiel nur mit ZusNmmung der Spielleitung kurzfrisNg abgesetzt werden. 

Begründung: 

Übernahme der gleichlautenden Regelung aus dem bisherigen § 22 NBV-SO.



A N T R A G   24 
Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 28 StrafesImmungen der Spielordnung wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(3) Bei einem wiederholten Verstoß gegen einzelne BesNmmungen kann für die neue Ordnungsstrafe 
die Summe der zuletzt verhängten Geldstrafe verdoppelt werden. 

(4) Bei allen Bestrafungen werden außerdem die Verfahrenskosten in Rechnung gestellt. In gewöhnli-
chen Fällen können die Kosten pauschaliert bemessen werden. 

Neue Fassung: 

(3) Bei einem wiederholten Verstoß gegen einzelne BesNmmungen kann für die neue Ordnungsstrafe 
die Summe der zuletzt verhängten Geldstrafe verdoppelt werden. Die Obergrenze für die Strafe im 
Wiederholungsfall liegt bei viermaliger Verdoppelung für einen Verstoß gegen dieselbe BesNmmung. 

(4) Bei allen Bestrafungen werden außerdem die entstandenen Verfahrenskosten in Rechnung ge-
stellt. 

Begründung: 

Klarstellung der Regelungen und Anpassung an geltendes Recht.
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Antragsteller: Vorstand & Präsidium Niedersächsischer Basketballverband e. V. 

Der Verbandstag möge beschließen 

§ 29 Gestellung von Jugendteams/ Jugendfehlumlage Abs. (1) und (3) der Spielordnung zur Saison 
2025/2026 wie folgt zu ändern: 

Aktuelle Fassung: 

(1) Vereine des NBV, die am Seniorenspielbetrieb ab Oberliga bis Regionalliga teilnehmen, sind ver-
pflichtet, Jugendteams mindestens wie folgt zu stellen: 

a) bei Teilnahme am Seniorenspielbetrieb je Damen- oder Herrenteam mindestens ein Team im Mini-
Bereich und 

b) für jedes ab Oberliga bis Regionallliga teilnehmende Herren- bzw. Damen-Team je ein Jugendteam 
oberhalb des Mini-Bereichs, unterhalb U19. 

(3) Der NBV-Vorstand erlässt die zur Umsetzung dieser Regelung nöNgen VerfahrensvorschriFen. Ver-
stöße gegen die VerfahrensvorschriFen durch die Vereine können mit einer Ordnungsstrafe bis zur 
Höhe der nach Abs. 2 fälligen Umlage geahndet werden. 

Neue Fassung: 

(1) Vereine des NBV, die am Seniorenspielbetrieb teilnehmen, sind verpflichtet, mit eigenen Jugend-
teams am Spielbetrieb teilzunehmen: 

a) je teilnehmender Damen-MannschaF am Spielbetrieb ab Oberliga bis Regionalliga mindestens 
eine eigene weibliche MannschaF im Bereich U12 oder jünger sowie eine eigene weibliche Jugend-
mannschaF der Altersklassen U14, U16 oder U18, 

b) je teilnehmender Herren-MannschaF am Spielbetrieb ab Landesliga bis Regionalliga mindestens 
eine eigene MannschaF (männlich oder mixed) im Bereich U12 oder jünger sowie zwei eigene Ju-
gendmannschaFen (männlich oder mixed) der Altersklassen U14, U16 oder U18. 

(3) Der Nachweis der Teilnahme von eigenen JugendmannschaFen am Spielbetrieb ist durch die ge-
mäß (1) betroffenen Vereine bis zum 30.04. des laufenden Spieljahres durch Übersendung eines 
Screenshots der TabellensituaNon der entsprechenden Jugendteams gegenüber dem NBV zu führen. 

Begründung: 

Mit der Neuregelung soll das Bewusstsein der Vereine für die Nachwuchsarbeit geschärF werden. 
Zusätzlich soll die weibliche Nachwuchsförderung gestärkt bzw. verstärkt eingefordert werden. Die 
Neuregelung soll ab der Saison 2025-26 gelten.



Antrag zur Änderung der 
Schiedsrichterordnung
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Ich entwickeln die Form einer Botschaft. 
Denn es kommt darauf an, dass sie verstanden wird.

Zu diesem Zweck nutze ich auch alle unmöglichen Mittel.  

Ich wirke branchenübergreifend, bewege mich 
leidenschaftlich vom Rat zur Tat – und das überzeugend.

Mehr wissen? Einfach fragen!  

+49 176 21 10 68 64

Unter anderem für diese begeisterten Kunden aus dem Bereich SPORT wirkt es!

k-on-takt@8design.info
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